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Datenschutzhinweise für die Kandidaten 

des Young Ambassador Wettbewerbs                             

für den Lions Distrikt 111 Süd-Nord  

 
 
 
 
 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer 

betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln 

genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht 

kommt der Lions Distrikt 111 Süd-Nord hiermit wie folgt nach: 

 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls 

seiner Vertreter:  

Lions Clubs International - Distrikt 111 Süd-Nord, gesetzlich vertreten 

durch den Vorstand nach § 26 BGB,  Dr. Karsten Haasters, Bocksdornweg 

62, 76149 Karlsruhe als Distrikt-Governor bis  30.06. 2019, ab 01.07.2019 

Cécile Heger, Auf die Viehtrift 15, 76351 Linkenheim-Hochstetten.  

 

2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:  

 

Der Distrikt 111-Süd-Nord ist ein nicht rechtsfähiger Verein ohne  

wirtschaftliche Zielsetzung. Seine Mitglieder sind die im Gebiet des    

Distrikts ansässigen Lions Clubs (ebenfalls nicht rechtsfähige Vereine 

ohne wirtschaftliche Zielsetzung), für die von Lions Clubs International 

eine Charterurkunde ausgestellt ist. 

Der Distrikt führt im Rahmen der Jugendförderung unter anderem den 

Young Ambassador (=Jugendbotschafter) Wettbewerb durch und 

verarbeitet dafür die  personenbezogenen Daten der Teilnehmer an dem 

Wettbewerb.  

 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die 

Durchführung des Wettbewerbs sowie zur Berichterstattung über den 

Wettbewerb (z.B. im Rahmen von SN-Konkret, Einladungen zu 

Veranstaltungen, Versand von Mails) verwendet.  

 

Ferner werden personenbezogene Daten zu denselben Zwecken an den 

Multi-Distrikt 111- Deutschland von Lions Clubs International 

weitergeleitet. Der Multi-Distrikt ist ein nichtrechtsfähiger Verein ohne 

wirtschaftliche Zielsetzung, dem als Mitglieder alle in Deutschland 

ansässigen Lions Clubs angehören, für die von Lions Clubs International 

eine Charterurkunde ausgestellt hat. Der Gewinner des Wettbewerbs im 

Distrikt 111-SN nimmt an der nächsten deutschlandweiten Ausscheidung 

desselben Wettbewerbs teil, die vom Multi-Distrikt 111 (Deutschland) der 

International Association of Lions Clubs  ausgerichtet wird. 
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3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel zur 

Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei dem 

hier in Rede stehenden Rechtsverhältnis handelt es sich um die zur 

Durchführung des Wettbewerbes notwendige Rechtsbeziehung  zwischen  

dem Kandidaten des Wettbewerbs und dem Distrikt 111- SN. 

 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung 

zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung 

aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 

DSGVO.  

 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in 

lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung 

berechtigter Interessen des Distrikts 111-SN (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO). Das berechtigte Interesse des Distrikts besteht in der 

Information der Öffentlichkeit sowie insbesondere der Lions Clubs und 

deren Mitglieder im Distrikt 111-SN und im Multi-Distrikt 111 

(Deutschland) sowie des Multi-Distrikts 111 (Deutschland) der 

International Association of Lions Clubs durch Berichtserstattung über den 

Wettbewerb. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten unter 

Einschluss von Bildern der Teilnehmer im Rahmen der Berichterstattung 

über den Wettbewerb veröffentlicht.  

 

4. Die Empfänger der personenbezogenen Daten: 

Personenbezogene Daten der Kandidaten werden ausschließlich im 

Rahmen der vorgenannten Zwecke an Lions Clubs und deren Mitglieder 

im Distrikt 111-SN und im Multi-Distrikt 111 (Deutschland) sowie an den 

Multi-Distrikt 111(Deutschland) der International Association of Lions 

Clubs oder an Presse- und andere Medien weitergegeben.   

 

5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der 

Dauer: 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Wettbewerbs 

gespeichert. Mit Beendigung der Wettbewerbe werden die 

Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere 

zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen 

Beendigung der Wettbewerbe und der Löschung wird die Verarbeitung 

dieser Daten eingeschränkt.  

 

6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils 

genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu: 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

 

(Stand: Oktober 2018) 


